
UWG 2009 RL 2005/29/EG „UGP-Richtlinie“

Hinweis: Die Darstellung der einzelnen Richt
linienbestimmungen folgt im Interesse einer 
synoptischen Gegenüberstellung nicht immer 
dem Aufbau der Richtlinie.

Sonstige Richtlinien (Auszüge)
RL 2006/114/EG „Werbe-Richtlinie“
RL 2002/58/EG „Datenschutz-Richtlinie“
RL 2000/31/EG „E-Commerce-Richtlinie“
RL 97/7/EG „Fernabsatz-Richtlinie“

§ 1 Zweck des Gesetzes

Dieses  Gesetz  dient  dem  Schutz  der  Mit
bewerber,  der  Verbraucherinnen  und  Ver
braucher  sowie  der  sonstigen  Marktteilnehmer 
vor  unlauteren  geschäftlichen  Handlungen.  Es 
schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit 
an einem unverfälschten Wettbewerb.

Art. 1 Zweck der Richtlinie

Zweck  dieser  Richtlinie  ist  es,  durch  An
gleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten über unlautere Ge
schäftspraktiken,  die  die  wirtschaftlichen 
Interessen  der  Verbraucher  beeinträchtigen,  zu 
einem  reibungslosen  Funktionieren  des 
Binnenmarkts  und  zum Erreichen  eines  hohen 
Verbraucherschutzniveaus beizutragen.

RL 2006/114/EG „Werbe-Richtlinie“
Art. 1 [Zweck der Richtlinie]

Zweck dieser  Richtlinie ist  der  Schutz von Ge
werbetreibenden vor irreführender Werbung und 
deren unlauteren Auswirkungen sowie die  Fest
legung  der  Bedingungen  für  zulässige  ver
gleichende Werbung. 

§ 2 Definitionen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bedeutet 

1.  „geschäftliche  Handlung“  jedes  Verhalten 
einer  Person  zugunsten  des  eigenen oder  eines 
fremden Unternehmens vor, bei oder nach einem 
Geschäftsabschluss,  das  mit  der  Förderung  des 
Absatzes  oder  des  Bezugs  von  Waren  oder 
Dienstleistungen  oder  mit  dem Abschluss  oder 
der  Durchführung  eines  Vertrags  über  Waren 
oder  Dienstleistungen objektiv  zusammenhängt; 
als Waren gelten auch Grundstücke, als Dienst
leistungen auch Rechte und Verpflichtungen;

Art. 2 Definitionen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet  der Aus
druck

d)  "Geschäftspraktiken  im  Geschäftsverkehr 
zwischen  Unternehmen  und  Verbrauchern" 
(nachstehend  auch  "Geschäftspraktiken"  ge
nannt)  jede  Handlung,  Unterlassung,  Ver
haltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mit
teilung  einschließlich  Werbung  und  Marketing 
eines  Gewerbetreibenden,  die  unmittelbar  mit 
der  Absatzförderung,  dem  Verkauf  oder  der 
Lieferung  eines  Produkts  an  Verbraucher  zu
sammenhängt;



2.  "Marktteilnehmer"  neben  Mitbewerbern  und 
Verbrauchern  alle  Personen,  die  als  Anbieter 
oder  Nachfrager  von  Waren  oder  Dienst
leistungen tätig sind;

3.  "Mitbewerber"  jeder  Unternehmer,  der  mit 
einem oder mehreren Unternehmern als Anbieter 
oder  Nachfrager  von  Waren  oder  Dienst
leistungen in einem konkreten Wettbewerbsver
hältnis steht;

4.  "Nachricht"  jede  Information,  die  zwischen 
einer endlichen Zahl von Beteiligten über einen 
öffentlich  zugänglichen  elektronischen 
Kommunikationsdienst  ausgetauscht  oder 
weitergeleitet  wird;  dies  schließt  nicht 
Informationen ein, die als Teil eines Rundfunk
dienstes  über  ein  elektronisches 
Kommunikationsnetz  an  die  Öffentlichkeit 
weitergeleitet  werden,  soweit  die Informationen 
nicht mit dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer,  der  sie  erhält,  in  Verbindung  gebracht 
werden können;

5. „Verhaltenskodex“ Vereinbarungen oder Vor
schriften über das Verhalten von Unternehmern, 
zu  welchem  diese  sich  in  Bezug  auf  Wirt
schaftszweige oder einzelne geschäftliche Hand
lungen verpflichtet haben, ohne dass sich solche 
Verpflichtungen  aus  Gesetzes-  oder  Ver
waltungsvorschriften ergeben;

6. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische 

f) „Verhaltenskodex“ eine Vereinbarung oder ein 
Vorschriftenkatalog, die bzw. der nicht durch die 
Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  eines 
Mitgliedstaates vorgeschrieben ist und das Ver
halten der Gewerbetreibenden definiert, die sich 
in  Bezug  auf  eine  oder  mehrere  spezielle  Ge
schäftspraktiken  oder  Wirtschaftszweige  auf 
diesen Kodex verpflichten;

b)  „Gewerbetreibender“  jede  natürliche  oder 

RL 2002/58/EG „Datenschutz-Richtlinie“
Artikel 2
 
d) „Nachricht“  jede  Information,  die  zwischen 
einer endlichen Zahl  von Beteiligten über einen 
öffentlich  zugänglichen  elektronischen 
Kommunikationsdienst  ausgetauscht  oder 
weitergeleitet  wird.  Dies  schließt  nicht 
Informationen ein,  die als  Teil  eines Rundfunk
dienstes  über  ein  elektronisches 
Kommunikationsnetz  an  die  Öffentlichkeit 
weitergeleitet  werden,  soweit  die  Informationen 
nicht mit  dem identifizierbaren Teilnehmer oder 
Nutzer,  der  sie  erhält,  in  Verbindung  gebracht 
werden können; 

RL 2006/114/EG „Werbe-Richtlinie“
Art. 2 Definitionen

d) „Gewerbetreibender“  jede  natürliche  oder 



Person,  die  geschäftliche  Handlungen  im 
Rahmen  ihrer  gewerblichen,  handwerklichen 
oder  beruflichen  Tätigkeit  vornimmt,  und  jede 
Person, die im Namen oder Auftrag einer solchen 
Person handelt;

7.  „fachliche  Sorgfalt“  der  Standard  an  Fach
kenntnissen und Sorgfalt, von dem billigerweise 
angenommen  werden  kann,  dass  ein  Unter
nehmer  ihn  in  seinem Tätigkeitsbereich  gegen
über Verbrauchern nach Treu und Glauben unter 
Berücksichtigung  der  Marktgepflogenheiten 
einhält.

(2)  Für  den  Verbraucherbegriff  gilt  §  13  des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.

juristische  Person,  die  im Geschäftsverkehr  im 
Sinne  dieser  Richtlinie  im  Rahmen  ihrer 
gewerblichen,  handwerklichen  oder  beruflichen 
Tätigkeit  handelt,  und  jede  Person,  die  im 
Namen  oder  Auftrag  des  Gewerbetreibenden 
handelt;

h)  „berufliche Sorgfalt“  der  Standard an Fach
kenntnissen und Sorgfalt, bei denen billigerweise 
davon ausgegangen werden kann, dass der Ge
werbetreibende sie gegenüber dem Verbraucher 
gemäß  den  anständigen  Marktgepflogenheiten 
und/oder dem allgemeinen Grundsatz von Treu 
und  Glauben  in  seinem  Tätigkeitsbereich  an
wendet;

a) "Verbraucher" jede natürliche Person, die im 
Geschäftsverkehr im Sinne dieser  Richtlinie zu 
Zwecken handelt,  die nicht  ihrer  gewerblichen, 
handwerklichen  oder  beruflichen  Tätigkeit  zu
gerechnet werden können;

c)  "Produkt"  jede  Ware  oder  Dienstleistung, 
einschließlich  Immobilien,  Rechte  und  Ver
pflichtungen;

e)  "wesentliche  Beeinflussung  des  wirtschaft
lichen  Verhaltens  des  Verbrauchers"  die  An
wendung  einer  Geschäftspraxis,  um die  Fähig
keit  des  Verbrauchers,  eine  informierte  Ent
scheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen 
und  damit  den  Verbraucher  zu  einer  geschäft
lichen  Entscheidung  zu  veranlassen,  die  er 
andernfalls nicht getroffen hätte;

juristische Person, die im Rahmen ihrer gewerb
lichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 
handelt,  und  jede  Person,  die  im  Namen  oder 
Auftrag des Gewerbetreibenden handelt; 



g)  "Urheber  eines  Kodex"  jede  Rechtspersön
lichkeit,  einschließlich  einzelner  Gewerbe
treibender  oder  Gruppen  von  Gewerbe
treibenden, die für die Formulierung und Über
arbeitung  eines  Verhaltenskodex  und/oder  für 
die Überwachung der Einhaltung dieses Kodex 
durch alle diejenigen, die sich darauf verpflichtet 
haben, zuständig ist;

i) "Aufforderung zum Kauf" jede kommerzielle 
Kommunikation, die die Merkmale des Produkts 
und  den  Preis  in  einer  Weise  angibt,  die  den 
Mitteln  der  verwendeten  kommerziellen 
Kommunikation  angemessen  ist  und  den  Ver
braucher  dadurch  in  die  Lage  versetzt,  einen 
Kauf zu tätigen;

j)  "unzulässige  Beeinflussung"  die  Ausnutzung 
einer Machtposition gegenüber dem Verbraucher 
zur  Ausübung  von  Druck,  auch  ohne  die  An
wendung  oder  Androhung  von  körperlicher 
Gewalt,  in  einer  Weise,  die  die  Fähigkeit  des 
Verbrauchers  zu  einer  informierten  Ent
scheidung wesentlich einschränkt;

k)  "geschäftliche  Entscheidung"  jede  Ent
scheidung  eines  Verbraucher  darüber,  ob,  wie 
und unter  welchen Bedingungen er  einen Kauf 
tätigen,  eine  Zahlung  insgesamt  oder  teilweise 
leisten, ein Produkt behalten oder abgeben oder 
ein  vertragliches  Recht  im Zusammenhang mit 
dem Produkt  ausüben  will,  unabhängig  davon, 
ob der Verbraucher beschließt,  tätig zu werden 
oder ein Tätigwerden zu unterlassen;



l) "reglementierter Beruf" eine berufliche Tätig
keit oder eine Reihe beruflicher Tätigkeiten, bei 
der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der 
Arten der Ausübung direkt  oder indirekt  durch 
Rechts-  oder  Verwaltungsvorschriften  an  das 
Vorhandensein  bestimmter  Berufs
qualifikationen gebunden ist.

Keine Entsprechung Artikel 3 Anwendungsbereich

(1)  Diese  Richtlinie  gilt  für  unlautere  Ge
schäftspraktiken  im  Sinne  des  Artikels  5 
zwischen  Unternehmen  und  Verbrauchern  vor, 
während  und  nach  Abschluss  eines  auf  ein 
Produkt bezogenen Handelsgeschäfts.

(2) Diese Richtlinie lässt das Vertragsrecht und 
insbesondere die Bestimmungen über die Wirk
samkeit,  das  Zustandekommen  oder  die 
Wirkungen eines Vertrags unberührt.

(3) Diese Richtlinie lässt die Rechtsvorschriften 
der  Gemeinschaft  oder  der  Mitgliedstaaten  in 
Bezug  auf  die  Gesundheits-  und  Sicherheits
aspekte von Produkten unberührt.

(4) Kollidieren die Bestimmungen dieser Richt
linie  mit  anderen  Rechtsvorschriften  der  Ge
meinschaft,  die  besondere  Aspekte  unlauterer 
Geschäftspraktiken  regeln,  so  gehen  die 
Letzteren  vor  und  sind  für  diese  besonderen 
Aspekte maßgebend.

(5)  Die  Mitgliedstaaten können für  einen Zeit
raum von sechs Jahren ab dem 12. Juni 2007 in 



dem durch  diese  Richtlinie  angeglichenen  Be
reich  nationale  Vorschriften  beibehalten,  die 
restriktiver oder strenger sind als diese Richtlinie 
und  zur  Umsetzung  von  Richtlinien  erlassen 
wurden  und  die  Klauseln  über  eine  Mindest
angleichung  enthalten.  Diese  Maßnahmen 
müssen unbedingt  erforderlich sein,  um sicher
zustellen,  dass  die  Verbraucher  auf  geeignete 
Weise  vor  unlauteren  Geschäftspraktiken  ge
schützt  werden  und  müssen  zur  Erreichung 
dieses  Ziels  verhältnismäßig  sein.  Im  Rahmen 
der nach Artikel 18 vorgesehenen Überprüfung 
kann gegebenenfalls vorgeschlagen werden, die 
Geltungsdauer  dieser  Ausnahmeregelung  um 
einen  weiteren  begrenzten  Zeitraum  zu  ver
längern.

(6)  Die  Mitgliedstaaten teilen  der  Kommission 
unverzüglich die auf der Grundlage von Absatz 5 
angewandten nationalen Vorschriften mit.

(7) Diese Richtlinie lässt die Bestimmungen über 
die Zuständigkeit der Gerichte unberührt.

(8)  Diese  Richtlinie  lässt  alle  Niederlassungs- 
oder  Genehmigungsbedingungen,  berufs
ständischen  Verhaltenskodizes  oder  andere 
spezifische  Regeln  für  reglementierte  Berufe 
unberührt,  damit  die  strengen  Integritäts
standards,  die  die  Mitgliedstaaten  den  in  dem 
Beruf tätigen Personen nach Maßgabe des Ge
meinschaftsrechts  auferlegen  können,  gewähr
leistet bleiben.

(9)  Im  Zusammenhang  mit  "Finanzdienst



leistungen" im Sinne der Richtlinie 2002/65/EG 
und Immobilien können die Mitgliedstaaten An
forderungen  stellen,  die  im  Vergleich  zu  dem 
durch  diese  Richtlinie  angeglichenen  Bereich 
restriktiver und strenger sind.

(10)  Diese  Richtlinie  gilt  nicht  für  die  An
wendung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvor
schriften  der  Mitgliedstaaten  in  Bezug  auf  die 
Zertifizierung und Angabe des Feingehalts  von 
Artikeln aus Edelmetall.

Keine Entsprechung Artikel 4 Binnenmarkt

Die  Mitgliedstaaten  dürfen  den  freien  Dienst
leistungsverkehr  und  den  freien  Warenverkehr 
nicht  aus  Gründen,  die  mit  dem  durch  diese 
Richtlinie  angeglichenen  Bereich  zusammen
hängen, einschränken.

§  3 Verbot  unlauterer  geschäftlicher  Hand
lungen

(1)  Unlautere  geschäftliche  Handlungen  sind 
unzulässig, wenn sie geeignet sind, die Interessen 
von Mitbewerbern, Verbrauchern oder sonstigen 
Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen.

(2)  Geschäftliche  Handlungen  gegenüber  Ver
brauchern sind jedenfalls dann unzulässig, wenn 
sie  nicht  der  für  den  Unternehmer  geltenden 
fachlichen  Sorgfalt  entsprechen  und  dazu  ge
eignet sind, die Fähigkeit des Verbrauchers, sich 

Artikel  5  Verbot  unlauterer  Geschäfts
praktiken

(1) Unlautere Geschäftspraktiken sind verboten.

(2) Eine Geschäftspraxis ist unlauter, wenn
a) sie den Erfordernissen der beruflichen Sorg
faltspflicht widerspricht und



auf  Grund  von  Informationen  zu  entscheiden, 
spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu einer 
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die 
er andernfalls nicht getroffen hätte. Dabei ist auf 
den  durchschnittlichen  Verbraucher  oder,  wenn 
sich  die  geschäftliche  Handlung  an  eine  be
stimmte  Gruppe  von Verbrauchern  wendet,  auf 
ein  durchschnittliches  Mitglied  dieser  Gruppe 
abzustellen.  Auf  die  Sicht  eines  durchschnitt
lichen Mitglieds  einer  auf  Grund von geistigen 
oder körperlichen Gebrechen, Alter oder Leicht
gläubigkeit  besonders  schutzbedürftigen  und 
eindeutig  identifizierbaren  Gruppe  von  Ver
brauchern  ist  abzustellen,  wenn  für  den  Unter
nehmer vorhersehbar ist, dass seine geschäftliche 
Handlung nur diese Gruppe betrifft.

(3) Die im Anhang dieses Gesetzes aufgeführten 
geschäftlichen  Handlungen  gegenüber  Ver

b)  sie  in  Bezug auf  das  jeweilige  Produkt  das 
wirtschaftliche  Verhalten  des  Durchschnitts
verbrauchers,  den  sie  erreicht  oder  an  den  sie 
sich richtet oder des durchschnittlichen Mitglieds 
einer Gruppe von Verbrauchern, wenn sich eine 
Geschäftspraxis an eine bestimmte  Gruppe von 
Verbrauchern  wendet,  wesentlich  beeinflusst 
oder dazu geeignet  ist,  es wesentlich zu beein
flussen.

(3)  Geschäftspraktiken,  die  voraussichtlich  in 
einer  für  den  Gewerbetreibenden  vernünftiger
weise  vorhersehbaren  Art  und  Weise  das 
wirtschaftliche  Verhalten  nur  einer  eindeutig 
identifizierbaren  Gruppe  von  Verbrauchern 
wesentlich  beeinflussen,  die  aufgrund  von 
geistigen  oder  körperlichen  Gebrechen,  Alter 
oder  Leichtgläubigkeit  im  Hinblick  auf  diese 
Praktiken  oder  die  ihnen  zugrunde  liegenden 
Produkte besonders schutzbedürftig sind, werden 
aus  der  Perspektive  eines  durchschnittlichen 
Mitglieds  dieser  Gruppe  beurteilt.  Die  übliche 
und rechtmäßige Werbepraxis, übertriebene Be
hauptungen  oder  nicht  wörtlich  zu  nehmende 
Behauptungen  aufzustellen,  bleibt  davon  un
berührt.

(4)  Unlautere  Geschäftspraktiken  sind  ins
besondere solche, die
a) irreführend im Sinne der Artikel 6 und 7
oder
b) aggressiv im Sinne der Artikel 8 und 9 sind.

(5) Anhang I enthält eine Liste jener Geschäfts
praktiken, die unter allen Umständen als unlauter 



brauchern sind stets unzulässig. anzusehen  sind.  Diese  Liste  gilt  einheitlich  in 
allen  Mitgliedstaaten  und kann nur  durch  eine 
Änderung dieser Richtlinie abgeändert werden.

§ 4 Beispiele unlauterer geschäftlicher Hand
lungen

Anmerkung:§ 4 UWG basiert  nur zum Teil  auf  
EG-Richtlinien.  Die  Nrn.  1  und  2  greifen  die  
Vorschriften der UGP-Richtlinie über aggressive  
Geschäftspraktiken  auf.  Die  Nrn.  3-5  haben 
ihren  Ursprung  in  der  E-Commerce-Richtlinie.  
Die  Nrn.  7-9  über  die  Verwendung  und/oder  
Verunglimpfung  von  Kennzeichnen  ähneln 
einigen  Regelungen  der  Werbe-Richtlinie,  
allerdings ist  § 4 UWG gerade nicht auf  Maß
nahmen  im  Rahmen  der  Werbung  beschränkt  
(vgl. dazu §§ 5 f. UWG).

Unlauter handelt insbesondere, wer 

1. geschäftliche  Handlungen  vornimmt,  die  ge
eignet  sind,  die  Entscheidungsfreiheit  der  Ver
braucher  oder  sonstiger  Marktteilnehmer  durch 
Ausübung von Druck, in menschenverachtender 
Weise  oder  durch  sonstigen  unangemessenen 
unsachlichen Einfluss zu beeinträchtigen;

2. geschäftliche  Handlungen  vornimmt,  die  ge
eignet sind, geistige oder körperliche Gebrechen, 
das  Alter,  die  geschäftliche Unerfahrenheit,  die 
Leichtgläubigkeit,  die  Angst  oder  die  Zwangs
lage von Verbrauchern auszunutzen;

Art. 8 Aggressive Geschäftspraktiken 

Eine Geschäftspraxis gilt als aggressiv, wenn sie 
im konkreten Fall  unter  Berücksichtigung aller 
tatsächlichen Umstände die Entscheidungs- oder 
Verhaltensfreiheit  des  Durchschnitts
verbrauchers  in  Bezug  auf  das  Produkt  durch 
Belästigung,  Nötigung,  einschließlich  der  An
wendung  körperlicher  Gewalt,  oder  durch  un
zulässige  Beeinflussung  tatsächlich  oder 
voraussichtlich  erheblich  beeinträchtigt  und 
dieser  dadurch  tatsächlich  oder  voraussichtlich 
dazu  veranlasst  wird,  eine  geschäftliche  Ent
scheidung zu treffen, die er andernfalls nicht ge
troffen hätte. 



Art. 9 Belästigung, Nötigung und unzulässige 
Beeinflussung 

Bei  der Feststellung,  ob im Rahmen einer Ge
schäftspraxis  die  Mittel  der  Belästigung,  der 
Nötigung,  einschließlich  der  Anwendung 
körperlicher Gewalt,  oder der unzulässigen Be
einflussung  eingesetzt  werden,  ist  abzustellen 
auf: 

a) Zeitpunkt, Ort, Art oder Dauer des Einsatzes; 
 
b) die Verwendung drohender oder beleidigender 
Formulierungen oder Verhaltensweisen; 
 
c)  die  Ausnutzung  durch  den  Gewerbe
treibenden  von  konkreten  Unglückssituationen 
oder Umständen von solcher Schwere, dass sie 
das  Urteilsvermögen  des  Verbrauchers  beein
trächtigen,  worüber  sich  der  Gewerbetreibende 
bewusst  ist,  um  die  Entscheidung  des  Ver
brauchers  in  Bezug auf  das  Produkt  zu  beein
flussen; 
 
d) belastende  oder  unverhältnismäßige  Hinder
nisse nichtvertraglicher Art,  mit  denen der Ge
werbetreibende  den  Verbraucher  an  der  Aus
übung  seiner  vertraglichen  Rechte  zu  hindern 
versucht, wozu auch das Recht gehört, den Ver
trag zu kündigen oder zu einem anderen Produkt 
oder  einem  anderen  Gewerbetreibenden  zu 
wechseln; 
 
e) Drohungen mit rechtlich unzulässigen Hand
lungen. 



3. den Werbecharakter von geschäftlichen Hand
lungen verschleiert;

4. bei  Verkaufsförderungsmaßnahmen  wie 
Preisnachlässen,  Zugaben  oder  Geschenken  die 
Bedingungen  für  ihre  Inanspruchnahme  nicht 
klar und eindeutig angibt;

5. bei Preisausschreiben oder Gewinnspielen mit 
Werbecharakter die Teilnahmebedingungen nicht 
klar und eindeutig angibt;

6. die  Teilnahme  von  Verbrauchern  an  einem 
Preisausschreiben  oder  Gewinnspiel  von  dem 

RL 2000/31/EG „E-Commerce-Richtlinie“
Art. 6 Informationspflichten 

Zusätzlich  zu  den  sonstigen  Informations
anforderungen  nach  dem  Gemeinschaftsrecht 
stellen  die  Mitgliedstaaten  sicher,  dass 
kommerzielle Kommunikationen, die Bestandteil 
eines  Dienstes  der  Informationsgesellschaft  sind 
oder  einen solchen Dienst  darstellen,  zumindest 
folgende Bedingungen erfüllen: 

a)  Kommerzielle Kommunikationen müssen klar 
als solche zu erkennen sein; 
 
b) die natürliche oder juristische Person, in deren 
Auftrag  kommerzielle  Kommunikationen 
erfolgen, muss klar identifizierbar sein; 
 
c)  soweit  Angebote  zur  Verkaufsförderung  wie 
Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke im Mit
gliedstaat der Niederlassung des Diensteanbieters 
zulässig sind, müssen sie klar als solche erkenn
bar  sein,  und  die  Bedingungen  für  ihre  Inan
spruchnahme  müssen  leicht  zugänglich  sein 
sowie klar und unzweideutig angegeben werden; 
 
d) soweit  Preisausschreiben  oder  Gewinnspiele 
im Mitgliedstaat der Niederlassung des Dienste
anbieters zulässig sind, müssen sie klar als solche 
erkennbar  sein,  und  die  Teilnahmebedingungen 
müssen  leicht  zugänglich  sein  sowie  klar  und 
unzweideutig angegeben werden. 



Erwerb  einer  Ware  oder  der  Inanspruchnahme 
einer Dienstleistung abhängig macht, es sei denn, 
das  Preisausschreiben  oder  Gewinnspiel  ist 
naturgemäß mit der Ware oder der Dienstleistung 
verbunden;

7. die  Kennzeichen,  Waren,  Dienstleistungen, 
Tätigkeiten  oder  persönlichen  oder  geschäft
lichen  Verhältnisse  eines  Mitbewerbers  herab
setzt oder verunglimpft;

8. über  die  Waren,  Dienstleistungen  oder  das 
Unternehmen eines Mitbewerbers oder über den 
Unternehmer  oder  ein  Mitglied  der  Unter
nehmensleitung  Tatsachen  behauptet  oder  ver
breitet, die geeignet sind, den Betrieb des Unter
nehmens  oder  den Kredit  des  Unternehmers  zu 
schädigen, sofern die Tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mit
teilungen  und  hat  der  Mitteilende  oder  der 
Empfänger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes 
Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, 
wenn  die  Tatsachen  der  Wahrheit  zuwider  be
hauptet oder verbreitet wurden;

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine 
Nachahmung  der  Waren  oder  Dienstleistungen 
eines Mitbewerbers sind, wenn er 

a) eine  vermeidbare  Täuschung  der  Abnehmer 
über die betriebliche Herkunft herbeiführt,

b) die  Wertschätzung  der  nachgeahmten  Ware 
oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder 
beeinträchtigt oder



c) die  für  die  Nachahmung  erforderlichen 
Kenntnisse  oder  Unterlagen  unredlich  erlangt 
hat;

10. Mitbewerber gezielt behindert;

11. einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, 
die  auch  dazu  bestimmt  ist,  im  Interesse  der 
Marktteilnehmer das Marktverhalten zu regeln.

§ 5 Irreführende geschäftliche Handlungen

Anmerkung:§ 5 UWG basiert sowohl auf Art. 6 
der  UGP-Richtlinie  als  auch  auf  Art.  3  der 
Werbe-Richtlinie.  Die  UGP-Richtlinie  erstreckt  
sich  sachlich  auf  alle  Geschäftspraktiken,  ist  
aber  personell  auf  Beziehungen  zwischen 
Unternehmern  und  Verbrauchern  beschränkt.  
Die Werbe-Richtlinie erfasst auch das Verhältnis  
zwischen Unternehmern, ist sachlich jedoch auf  
Werbung  beschränkt  und  lässt  andere  Ge
schäftspraktiken  außen  vor.  §  5  UWG  vereint  
beide Regelungen und ist  somit  weder sachlich 
noch personell beschränkt. 

(1) Unlauter  handelt,  wer  eine  irreführende  ge
schäftliche  Handlung  vornimmt.  Eine  geschäft
liche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre 
Angaben  enthält  oder  sonstige  zur  Täuschung 
geeignete  Angaben  über  folgende  Umstände 
enthält: 

Art. 6 Irreführende Handlungen

(1) Eine  Geschäftspraxis  gilt  als  irreführend, 
wenn  sie  falsche  Angaben  enthält  und  somit 
unwahr ist oder wenn sie in irgendeiner Weise, 
einschließlich  sämtlicher  Umstände  ihrer 
Präsentation,  selbst  mit  sachlich  richtigen  An
gaben  den  Durchschnittsverbraucher  in  Bezug 
auf  einen  oder  mehrere  der  nachstehend  auf
geführten  Punkte  täuscht  oder  ihn  zu  täuschen 
geeignet  ist  und  ihn  in  jedem  Fall  tatsächlich 
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Art. 3 Beurteilungsgrundlage

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung 
irreführend ist, sind alle ihre Bestandteile zu be
rücksichtigen,  insbesondere  in  ihr  enthaltene 
Angaben über: 



1. die  wesentlichen  Merkmale  der  Ware  oder 
Dienstleistung  wie  Verfügbarkeit,  Art,  Aus
führung,  Vorteile,  Risiken,  Zusammensetzung, 
Zubehör,  Verfahren  oder  Zeitpunkt  der  Her
stellung,  Lieferung  oder  Erbringung,  Zweck
tauglichkeit,  Verwendungsmöglichkeit,  Menge, 
Beschaffenheit,  Kundendienst  und  Beschwerde
verfahren,  geographische oder betriebliche Her
kunft,  von  der  Verwendung  zu  erwartende  Er
gebnisse oder die Ergebnisse oder wesentlichen 
Bestandteile  von Tests  der  Waren oder  Dienst
leistungen;

2. den Anlass des Verkaufs wie das Vorhanden
sein  eines  besonderen  Preisvorteils,  den  Preis 
oder die Art und Weise, in der er berechnet wird, 
oder die Bedingungen, unter denen die Ware ge
liefert oder die Dienstleistung erbracht wird;

3. die  Person,  Eigenschaften  oder  Rechte  des 
Unternehmers  wie  Identität,  Vermögen  ein
schließlich der Rechte des geistigen Eigentums, 
den  Umfang  von  Verpflichtungen,  Befähigung, 
Status,  Zulassung,  Mitgliedschaften  oder  Be
ziehungen,  Auszeichnungen  oder  Ehrungen, 
Beweggründe  für  die  geschäftliche  Handlung 
oder die Art des Vertriebs;

4. Aussagen  oder  Symbole,  die  im Zusammen
hang  mit  direktem oder  indirektem Sponsoring 

oder  voraussichtlich  zu  einer  geschäftlichen 
Entscheidung veranlasst,  die er ansonsten nicht 
getroffen hätte:

a) das Vorhandensein oder die Art des Produkts;
b) die wesentlichen Merkmale des Produkts wie 
Verfügbarkeit,  Vorteile,  Risiken,  Ausführung, 
Zusammensetzung,  Zubehör,  Kundendienst  und 
Beschwerdeverfahren,  Verfahren und Zeitpunkt 
der  Herstellung  oder  Erbringung,  Lieferung, 
Zwecktauglichkeit,  Verwendung,  Menge,  Be
schaffenheit,  geografische  oder  kommerzielle 
Herkunft  oder  die  von der  Verwendung zu er
wartenden Ergebnisse  oder  die  Ergebnisse  und 
wesentlichen  Merkmale  von  Tests  oder  Unter
suchungen,  denen  das  Produkt  unterzogen 
wurde;

d) der  Preis,  die  Art  der Preisberechnung oder 
das  Vorhandensein  eines  besonderer  Preisvor
teils;

f) die Person, die Eigenschaften oder die Rechte 
des  Gewerbetreibenden  oder  seines  Vertreters, 
wie  Identität  und  Vermögen,  seine  Be
fähigungen,  seinen  Status,  seine  Zulassung, 
Mitgliedschaften  oder  Beziehungen  sowie 
gewerbliche oder kommerzielle Eigentumsrechte 
oder Rechte an geistigem Eigentum oder seine 
Auszeichnungen und Ehrungen;

c)  den  Umfang  der  Verpflichtungen  des  Ge
werbetreibenden,  die Beweggründe für die Ge

a) die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen 
wie Verfügbarkeit, Art, Ausführung, Zusammen
setzung, Verfahren und Zeitpunkt der Herstellung 
oder  Erbringung,  die  Zwecktauglichkeit,  Ver
wendungsmöglichkeit,  Menge,  Beschaffenheit, 
die  geographische  oder  kommerzielle  Herkunft 
oder  die  von  der  Verwendung  zu  erwartenden 
Ergebnisse oder die Ergebnisse und wesentlichen 
Bestandteile  von  Tests  der  Waren  oder  Dienst
leistungen; 
 

b) den Preis oder die Art und Weise, in der er be
rechnet  wird,  und die Bedingungen unter  denen 
die Waren geliefert oder die Dienstleistungen er
bracht werden; 
 

c) die Art, die Eigenschaften und die Rechte des 
Werbenden,  wie  seine  Identität  und  sein  Ver
mögen,  seine  Befähigungen  und  seine  gewerb
lichen, kommerziellen oder geistigen Eigentums
rechte oder seine Auszeichnungen oder Ehrungen. 



stehen oder sich auf eine Zulassung des Unter
nehmers  oder  der  Waren  oder  Dienstleistungen 
beziehen;

5. die  Notwendigkeit  einer  Leistung,  eines 
Ersatzteils,  eines  Austauschs  oder  einer 
Reparatur;

6. die  Einhaltung  eines  Verhaltenskodexes,  auf 
den  sich  der  Unternehmer  verbindlich  ver
pflichtet hat, wenn er auf diese Bindung hinweist, 
oder

7. Rechte des Verbrauchers, insbesondere solche 
auf  Grund  von  Garantieversprechen  oder  Ge
währleistungsrechte bei Leistungsstörungen.

(2) Eine  geschäftliche  Handlung  ist  auch  irre
führend,  wenn  sie  im  Zusammenhang  mit  der 
Vermarktung  von Waren  oder  Dienstleistungen 

schäftspraxis  und  die  Art  des  Vertriebsver
fahrens, die Aussagen oder Symbole  jeder Art, 
die  im  Zusammenhang  mit  direktem  oder  in
direktem Sponsoring  stehen oder  sich  auf  eine 
Zulassung  des  Gewerbetreibenden  oder  des 
Produkts beziehen;

(1) e)  die  Notwendigkeit  einer  Leistung,  eines 
Ersatzteils,  eines  Austauschs  oder  einer 
Reparatur;

(2) b) die Nichteinhaltung von Verpflichtungen, 
die der Gewerbetreibende im Rahmen von Ver
haltenskodizes,  auf die  er  sich verpflichtet  hat, 
eingegangen ist, sofern
i)  es  sich  nicht  um  eine  Absichtserklärung, 
sondern  um  eine  eindeutige  Verpflichtung 
handelt, deren Einhaltung nachprüfbar ist,
und
ii) der Gewerbetreibende im Rahmen einer Ge
schäftspraxis darauf hinweist, dass er durch den 
Kodex gebunden ist.

(1) g)  die Rechte des Verbrauchers  einschließ
lich  des  Rechts  auf  Ersatzlieferung  oder  Er
stattung  gemäß  der  Richtlinie  1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
Mai  1999  zu  bestimmten  Aspekten  des  Ver
brauchsgüterkaufs  und  der  Garantien  für  Ver
brauchsgüter  oder  die  Risiken,  denen  er  sich 
möglicherweise aussetzt.

(2)  Eine  Geschäftspraxis  gilt  ferner  als  irre
führend,  wenn sie im konkreten Fall  unter  Be
rücksichtigung  aller  tatsächlichen  Umstände 



einschließlich  vergleichender  Werbung  eine 
Verwechslungsgefahr  mit  einer  anderen  Ware 
oder  Dienstleistung  oder  mit  der  Marke  oder 
einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers 
hervorruft.

(3) Angaben im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind 
auch  Angaben  im  Rahmen  vergleichender 
Werbung  sowie  bildliche  Darstellungen  und 
sonstige Veranstaltungen,  die darauf zielen und 
geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen.

(4) Es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit 
der Herabsetzung eines Preises zu werben, sofern 
der Preis nur für eine unangemessen kurze Zeit 
gefordert  worden  ist.  Ist  streitig,  ob  und  in 
welchem Zeitraum der Preis gefordert worden ist, 
so  trifft  die  Beweislast  denjenigen,  der mit  der 
Preisherabsetzung geworben hat.

einen  Durchschnittsverbraucher  zu  einer  ge
schäftlichen  Entscheidung  veranlasst  oder  zu 
veranlassen geeignet  ist,  die er ansonsten nicht 
getroffen hätte, und Folgendes beinhaltet:
a) jegliche Art der Vermarktung eines Produkts, 
einschließlich vergleichender Werbung, die eine 
Verwechslungsgefahr  mit  einem  anderen 
Produkt,  Warenzeichen,  Warennamen  oder 
anderen  Kennzeichen  eines  Mitbewerbers  be
gründet;

§ 5a Irreführung durch Unterlassen

(1)  Bei  der  Beurteilung,  ob  das  Verschweigen 
einer Tatsache irreführend ist, sind insbesondere 
deren  Bedeutung  für  die  geschäftliche  Ent
scheidung  nach  der  Verkehrsauffassung  sowie 
die  Eignung  des  Verschweigens  zur  Beein
flussung der Entscheidung zu berücksichtigen.

(2)  Unlauter  handelt,  wer  die  Entscheidungs
fähigkeit  von  Verbrauchern  im  Sinne  des  §  3 

Artikel 7 Irreführende Unterlassungen

(1)  Eine  Geschäftspraxis  gilt  als  irreführend, 
wenn  sie  im  konkreten  Fall  unter  Berück
sichtigung aller tatsächlichen Umstände und der 
Beschränkungen  des  Kommunikationsmediums 
wesentliche  Informationen  vorenthält,  die  der 
durchschnittliche Verbraucher je nach den Um
ständen benötigt,  um eine informierte geschäft
liche  Entscheidung  zu  treffen,  und  die  somit 
einen  Durchschnittsverbraucher  zu  einer  ge



Abs.  2  dadurch  beeinflusst,  dass  er  eine 
Information  vorenthält,  die  im  konkreten  Fall 
unter  Berücksichtigung  aller  Umstände  ein
schließlich  der  Beschränkungen  des 
Kommunikationsmittels wesentlich ist.

(3)  Werden  Waren  oder  Dienstleistungen unter 
Hinweis auf deren Merkmale und Preis in einer 
dem  verwendeten  Kommunikationsmittel  an
gemessenen  Weise  so  angeboten,  dass  ein 
durchschnittlicher Verbraucher das Geschäft ab
schließen  kann,  gelten  folgende  Informationen 
als  wesentlich im Sinne des Absatzes 2,  sofern 
sie  sich  nicht  unmittelbar  aus  den  Umständen 
ergeben: 

1. alle  wesentlichen  Merkmale  der  Ware  oder 
Dienstleistung  in  dem  dieser  und  dem  ver

schäftlichen  Entscheidung  veranlasst  oder  zu 
veranlassen geeignet  ist,  die  er  sonst  nicht  ge
troffen hätte.

(2)  Als  irreführende Unterlassung gilt  es  auch, 
wenn  ein  Gewerbetreibender  wesentliche 
Informationen  gemäß  Absatz  1  unter  Berück
sichtigung der darin beschriebenen Einzelheiten 
verheimlicht  oder  auf  unklare,  unverständliche, 
zweideutige Weise oder nicht rechtzeitig bereit
stellt  oder  wenn  er  den  kommerziellen  Zweck 
der  Geschäftspraxis  nicht  kenntlich  macht, 
sofern  er  sich  nicht  unmittelbar  aus  den  Um
ständen  ergibt,  und  dies  jeweils  einen  Durch
schnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Ent
scheidung  veranlasst  oder  zu  veranlassen  ge
eignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte.

(3)  Werden  durch  das  für  die  Geschäftspraxis 
verwendete  Kommunikationsmedium räumliche 
oder  zeitliche  Beschränkungen  auferlegt,  so 
werden  diese  Beschränkungen  und  alle  Maß
nahmen, die der Gewerbetreibende getroffen hat, 
um den Verbrauchern die Informationen ander
weitig  zur  Verfügung  zu  stellen,  bei  der  Ent
scheidung  darüber,  ob  Informationen  vorent
halten wurden, berücksichtigt.

(4) Im Falle der Aufforderung zum Kauf gelten 
folgende Informationen als wesentlich, sofern sie 
sich  nicht  unmittelbar  aus  den  Umständen  er
geben:

a)  die  wesentlichen Merkmale  des  Produkts  in 
dem  für  das  Medium  und  das  Produkt  an



wendeten  Kommunikationsmittel  angemessenen 
Umfang;

2. die Identität und Anschrift des Unternehmers, 
gegebenenfalls  die  Identität  und  Anschrift  des 
Unternehmers, für den er handelt;

3. der  Endpreis  oder  in  Fällen,  in  denen  ein 
solcher  Preis  auf Grund der  Beschaffenheit  der 
Ware  oder  Dienstleistung  nicht  im Voraus  be
rechnet  werden  kann,  die  Art  der  Preis
berechnung  sowie  gegebenenfalls  alle  zusätz
lichen Fracht-, Liefer- und Zustellkosten oder in 
Fällen,  in  denen diese  Kosten nicht  im Voraus 
berechnet  werden  können,  die  Tatsache,  dass 
solche zusätzlichen Kosten anfallen können;

4. Zahlungs-,  Liefer-  und Leistungsbedingungen 
sowie Verfahren zum Umgang mit Beschwerden, 
soweit  sie  von  Erfordernissen  der  fachlichen 
Sorgfalt abweichen, und

5. das Bestehen eines Rechts zum Rücktritt oder 
Widerruf.

(4)  Als  wesentlich  im  Sinne  des  Absatzes  2 
gelten auch Informationen, die dem Verbraucher 
auf  Grund  gemeinschaftsrechtlicher  Ver
ordnungen  oder  nach  Rechtsvorschriften  zur 
Umsetzung  gemeinschaftsrechtlicher  Richtlinien 
für kommerzielle Kommunikation einschließlich 
Werbung  und  Marketing  nicht  vorenthalten 

gemessenen Umfang;

b)  Anschrift  und  Identität  des  Gewerbe
treibenden,  wie  sein  Handelsname  und  ge
gebenenfalls  Anschrift  und  Identität  des  Ge
werbetreibenden, für den er handelt;

c) der Preis einschließlich aller Steuern und Ab
gaben  oder  in  den  Fällen,  in  denen  der  Preis 
aufgrund  der  Beschaffenheit  des  Produkts  ver
nünftigerweise  nicht  im  Voraus  berechnet 
werden kann, die Art der Preisberechnung sowie 
gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, Liefer- 
oder Zustellkosten oder in den Fällen, in denen 
diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus 
berechnet  werden  können,  die  Tatsache,  dass 
solche zusätzliche Kosten anfallen können;

d)  die  Zahlungs-,  Liefer-  und  Leistungs
bedingungen sowie das Verfahren zum Umgang 
mit  Beschwerden,  falls  sie  von  den  Erforder
nissen der beruflichen Sorgfalt abweichen;

e)  für  Produkte  und  Rechtsgeschäfte,  die  ein 
Rücktritts-  oder  Widerrufsrecht  beinhalten,  das 
Bestehen eines solchen Rechts.

(5)  Die  im  Gemeinschaftsrecht  festgelegten 
Informationsanforderungen  in  Bezug  auf 
kommerzielle  Kommunikation  einschließlich 
Werbung  oder  Marketing,  auf  die  in  der  nicht 
erschöpfenden Liste  des  Anhangs  II  verwiesen 
wird, gelten als wesentlich.



werden dürfen.

§ 6 Vergleichende Werbung

(1)  Vergleichende  Werbung  ist  jede  Werbung, 
die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber 
oder  die  von  einem  Mitbewerber  angebotenen 
Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht.

(2)  Unlauter  handelt,  wer  vergleichend  wirbt, 
wenn der Vergleich 

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für 
den  gleichen  Bedarf  oder  dieselbe  Zweckbe
stimmung bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere wesent
liche,  relevante,  nachprüfbare  und  typische 
Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder 
Dienstleistungen bezogen ist,

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von 
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Art. 2
c)  "vergleichende  Werbung"  jede  Werbung,  die 
unmittelbar  oder  mittelbar  einen  Mitbewerber 
oder  die  Erzeugnisse  oder  Dienstleistungen,  die 
von  einem  Mitbewerber  angeboten  werden,  er
kennbar macht;

Art. 4
Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich 
anbelangt,  als  zulässig,  sofern  folgende  Be
dingungen erfüllt sind: 
a) Sie ist nicht irreführend im Sinne der Artikel 2 
Buchstabe b, Artikel 3 und Artikel 8 Absatz 1 der 
vorliegenden Richtlinie oder im Sinne der Artikel 
6  und  7  der  Richtlinie  2005/29/EG  des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Mai  2005 über  unlautere  Geschäftspraktiken im 
binnenmarktinternen  Geschäftsverkehr  zwischen 
Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über 
unlautere  Geschäftspraktiken)  [ABl.  L 149 vom 
11.6.2005, S. 22.]; 

b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für 
den  gleichen  Bedarf  oder  dieselbe  Zweckbe
stimmung; 

c)  sie  vergleicht  objektiv  eine  oder  mehrere 
wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische 
Eigenschaften  dieser  Waren  und  Dienst
leistungen, zu denen auch der Preis gehören kann; 

h) sie begründet keine Verwechslungsgefahr bei 



Verwechslungen zwischen dem Werbenden und 
einem  Mitbewerber  oder  zwischen  den  von 
diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen 
oder  den  von  ihnen  verwendeten  Kennzeichen 
führt,

4.  den  Ruf  des  von  einem  Mitbewerber  ver
wendeten  Kennzeichens  in  unlauterer  Weise 
ausnutzt oder beeinträchtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder 
persönlichen  oder  geschäftlichen  Verhältnisse 
eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft 
oder

6.  eine  Ware  oder  Dienstleistung  als  Imitation 
oder Nachahmung einer unter einem geschützten 
Kennzeichen  vertriebenen  Ware  oder  Dienst
leistung darstellt.

(3) (weggefallen)

den  Gewerbetreibenden,  zwischen  dem 
Werbenden  und  einem  Mitbewerber  oder 
zwischen  den  Warenzeichen,  Warennamen, 
sonstigen  Kennzeichen,  Waren  oder  Dienst
leistungen des Werbenden und denen eines Mit
bewerbers.

f) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handels
namens  oder  anderer  Unterscheidungszeichen 
eines  Mitbewerbers  oder  der  Ursprungsbe
zeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht  in 
unlauterer Weise aus; 

d)  durch  sie  werden  weder  die  Marken,  die 
Handelsnamen  oder  andere  Unterscheidungs
zeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die 
Tätigkeiten  oder  die  Verhältnisse  eines  Mit
bewerbers herabgesetzt oder verunglimpft; 

e) bei Waren mit  Ursprungsbezeichnung bezieht 
sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen 
Bezeichnung; 

g)  sie  stellt  nicht  eine  Ware  oder  eine  Dienst
leistung  als  Imitation  oder  Nachahmung  einer 
Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke 
oder geschütztem Handelsnamen dar; 

§ 7 Unzumutbare Belästigungen

(1)  Eine geschäftliche Handlung,  durch die  ein 
Marktteilnehmer  in  unzumutbarer  Weise  be
lästigt wird, ist unzulässig. Dies gilt insbesondere 



für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der an
gesprochene  Marktteilnehmer  diese  Werbung 
nicht wünscht.

(2)  Eine  unzumutbare  Belästigung  ist  stets  an
zunehmen 

1. bei Werbung unter Verwendung eines in den 
Nummern  2  und  3  nicht  aufgeführten,  für  den 
Fernabsatz geeigneten Mittels der kommerziellen 
Kommunikation,  durch  die  ein  Verbraucher 
hartnäckig  angesprochen  wird,  obwohl  er  dies 
erkennbar nicht wünscht;

2. bei  Werbung mit  einem Telefonanruf  gegen
über  einem  Verbraucher  ohne  dessen  Ein
willigung  oder  gegenüber  einem  sonstigen 
Marktteilnehmer  ohne  dessen  zumindest 
mutmaßliche Einwilligung;

3. bei  Werbung  unter  Verwendung  einer  auto
matischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder 
elektronischer  Post,  ohne  dass  eine  vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vor
liegt, oder

RL 97/7/EG „Fernabsatz-Richtlinie“
Art.  10  Beschränkungen  in  der  Verwendung 
bestimmter Fernkommunikationstechniken 

(1) Die Verwendung folgender Techniken durch 
den Lieferer  bedarf  der vorherigen Zustimmung 
des Verbrauchers: 
–  Kommunikation  mit  Automaten  als  Ge
sprächspartner (Voice-Mail-System); 
– Fernkopie (Telefax). 

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass 
Fernkommunikationstechniken,  die  eine 
individuelle  Kommunikation  erlauben,  mit  Aus
nahme der in Absatz 1 genannten Techniken, nur 
dann  verwendet  werden  dürfen,  wenn  der  Ver
braucher ihre Verwendung nicht offenkundig ab
gelehnt hat.

RL 2002/58/EG „Datenschutz-Richtlinie“
Art. 13 Unerbetene Nachrichten

(1)  Die  Verwendung von automatischen  Anruf
systemen  ohne  menschlichen  Eingriff  (auto



4. bei Werbung mit einer Nachricht, bei der die 
Identität  des  Absenders,  in  dessen  Auftrag  die 
Nachricht  übermittelt  wird,  verschleiert  oder 
verheimlicht  wird  oder  bei  der  keine  gültige 
Adresse  vorhanden  ist,  an  die  der  Empfänger 
eine Aufforderung zur Einstellung solcher Nach
richten richten kann, ohne dass hierfür andere als 
die  Übermittlungskosten  nach  den  Basistarifen 
entstehen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Nr. 3 ist eine un
zumutbare Belästigung bei einer Werbung unter 
Verwendung  elektronischer  Post  nicht  anzu
nehmen, wenn 

1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem 
Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem 
Kunden  dessen  elektronische  Postadresse  er
halten hat,

2. der  Unternehmer  die  Adresse  zur  Direkt
werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienst
leistungen verwendet,

3. der  Kunde  der  Verwendung  nicht  wider
sprochen hat und

4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei 
jeder Verwendung klar und deutlich darauf hin
gewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit 

matische  Anrufmaschinen),  Faxgeräten  oder 
elektronischer  Post  für  die  Zwecke  der  Direkt
werbung darf nur bei vorheriger Einwilligung der 
Teilnehmer gestattet werden.

(4)  Auf  jeden  Fall  verboten  ist  die  Praxis  des 
Versendens  elektronischer  Nachrichten  zu 
Zwecken der Direktwerbung, bei der die Identität 
des Absenders,  in dessen Auftrag die Nachricht 
übermittelt  wird,  verschleiert  oder  verheimlicht 
wird  oder  bei  der  keine  gültige  Adresse  vor
handen  ist,  an  die  der  Empfänger  eine  Auf
forderung  zur  Einstellung  solcher  Nachrichten 
richten kann.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann eine natür
liche oder juristische Person, wenn sie von ihren 
Kunden  im  Zusammenhang  mit  dem  Verkauf 
eines  Produkts  oder  einer  Dienstleistung gemäß 
der  Richtlinie  95/46/EG  deren  elektronische 
Kontaktinformationen  für  elektronische  Post  er
halten  hat,  diese  zur  Direktwerbung  für  eigene 
ähnliche  Produkte  oder  Dienstleistungen  ver
wenden, sofern die Kunden klar und deutlich die 
Möglichkeit  erhalten,  eine solche Nutzung ihrer 
elektronischen  Kontaktinformationen  bei  deren 
Erhebung und bei jeder Übertragung gebührenfrei 
und  problemlos  abzulehnen,  wenn  der  Kunde 
diese  Nutzung  nicht  von  vornherein  abgelehnt 
hat.



widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als 
die  Übermittlungskosten  nach  den  Basistarifen 
entstehen.

(3)  Die  Mitgliedstaaten  ergreifen  geeignete 
Maßnahmen,  um  –  gebührenfrei  für  die  Teil
nehmer – sicherzustellen, dass außer in den in den 
Absätzen  1  und  2  genannten  Fällen  unerbetene 
Nachrichten zum Zweck der Direktwerbung, die 
entweder ohne die Einwilligung der betreffenden 
Teilnehmer erfolgen oder an Teilnehmer gerichtet 
sind,  die  keine  solchen  Nachrichten  erhalten 
möchten,  nicht  gestattet  sind;  welche  dieser 
Optionen  gewählt  wird,  ist  im  innerstaatlichen 
Recht zu regeln.

(5) Die Absätze 1 und 3 gelten für Teilnehmer, 
die natürliche Personen sind. Die Mitgliedstaaten 
tragen im Rahmen des Gemeinschaftsrechts und 
der geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
außerdem  dafür  Sorge,  dass  die  berechtigten 
Interessen  anderer  Teilnehmer  als  natürlicher 
Personen  in  Bezug  auf  unerbetene  Nachrichten 
ausreichend geschützt werden.

RL 2000/31/EG „E-Commerce-Richtlinie“
Art. 7 Nicht angeforderte kommerzielle Kom
munikationen 

(1)  Zusätzlich  zu  den  sonstigen  Anforderungen 
des  Gemeinschaftsrechts  stellen  Mitgliedstaaten, 
die  nicht  angeforderte  kommerzielle 
Kommunikation  mittels  elektronischer  Post  zu
lassen,  sicher,  dass  solche  kommerziellen 
Kommunikationen  eines  in  ihrem Hoheitsgebiet 



niedergelassenen  Diensteanbieters  bei  Eingang 
beim  Nutzer  klar  und  unzweideutig  als  solche 
erkennbar sind. 


